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Polizei -Verordnung.

. Auf Grund der 88 6, 12  und 13 der Ver¬
ordnung vom 20. Septeuiber 1867 (G.-S . 1529)
und auf Grund des § 137 des Gesetzes über die
allgemeine Lcmdesverwaltungvom 30. Juli 1883
wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses
folgende Polizei-Verordnung erlassen:

k Selbstfahrer(Automobile), welche nicht
!}*• .Schienen laufen, unterliegen den folgenden
«wrichristen, im Uebrigen den Bestimmungen der
88.3, 4, 6 bis 14, 20 bis 22, 26 bis 43 derWege-
polizciverordnuiig vom7. November 1889.
. . 8 2. Jeder Selbstfahrer muß so eingerichtet
feni, daß er sofort zum Halten gebracht werden kann.

8 3.. Auf der linken Seite jedes Selbstfahrers
mns; beim Gebrauch auf öffentlichen Wegen der

gWohnort und der Vor- und Zuname oder die
rma dcs Eigenihümers mit deutlichen, uuverwisch-
ren Buchstaben angebracht und sichtbar sein.

Ausgenommen sind Selbstfahrer, Joelclje(Sigen
U>iun der Post- oder der Militärverwaltung sind,
desgleichen Selbstfahrer, welche außerhalb des
Regierungsbezirks wohnenden Personen gehören und
vorübergehend im Regiernngsbczirke benutzt werden.

81. Selbstfahrer dürfen au entgegenkommenden
Bug- oder Neitthieren oder Viehtransporten nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eines kurz
trabenden Pferdes vorbeifabren. Die Gcschwindig-
«it eines Selbstfahrers darf beim Ueberholeu von
Zug- oder Neitthieren oder Viehtransporten nicht
großer.fem als zum Ueberholeu erforderlich ist.

Die Bestimmungen der 88  35 und 36 der Wege-
poiizeiverordiiling werden hierdurch nicht berührt.

Werden Zug- oder Reittbiere oder Vicütraus-
m>rte angehaiten, um Selbstfahrer vorüber zu
msseli, so dürfen letztere nur mit der Geschwindig-
rert eines Schritt gehenden Pferdes vorbeifahren.
_ f. 5- Selbstfahrer, welche an Zug- oder
S_v oder Viehtransporten vorbeigcfahrc»
8 ?? '. aus der nach § 4 zulässigen Ge-
tchwlndigkeit nur allmählich zu größerer Geschwin¬
digkeit Ubergehen.

. ? 6. Die Geschwindigkeit von Selbstfahrer»
L? - °Uentl,ch-n Wegen außerhalb der Ortschaft
dar, 10  Meter in der Sekunde nur mit polizeilicherErlaub»,ß übersteigen.
. . 8 V- Sclbstfahrer haben, abgesehen vom Ueber-
holcn- vergl. J § 40, Abs. 2, 41 der Wegepolizei-
derordnlmg— Signale zn geben, wenn fie von
anderen Fuhrwerken, Reitern. Viehtransporten oder
Fußgängern, an denen sie vorbeifahren wolle»,
Nicht bemerkt werden.

Jeder unnüthige oder zu laute Abgcben vonSignalen ist verboten.
- . 8 b- Der Führer einer Selbstfahrers darf
#4) von dem letzteren nicht entfernen, ohne da¬
für gesorgt zu haben, daß der Selbstfahrer sich
nicht von selbst in Bewegung setzen kann.

Die Bestimmung des 8 20 Satz 3 der Wege-
pouzelverordnung. wird hierdurch nicht berührt.
.. . 8 A Beschränkungen in der Benutzung öffent-
stcher Wege, welche nicht für die sonstigen Fuhr
werke gelten, dürfen für Selbstfahrer nur mit Zu-
xmmnng des Regierungs-Präsidenten angeordnet

J. §10. Zuwiderhandlungen gegen die Be-
imiiiungen der §§ 2 bi» 8 werden mit Geldstrafe
iS zu 60 Mk.. im Unvermögensfalle mit ent¬

sprechender Haft bestraft.
I t11- Dielk. Verordnung tritt mit demK. Februar 1900 in Kraft.

J. . Mit diesem Zeitpunkt wird der8 19 derkollzci-Verordnung, betreffend das Radfahren, vom1. Februar 1896 aufgehoben.
Der Kgl. Regierungs-Präsident. In Vertr.: Bake.

Bekauntmachung.
Die öffentlichen Impfungen finden wieder statt

-5'' 6-' 7" ^ 18-Septemberd.I .,
für Erstlmpflinge aus inficirten Häusern am 19.
und 20. uud für Wi-derimpflinge aus solchen
Hausern am 21. Septemberd. I.

Jmpstokal befindet sich im Rathhause,
Zimmer No. 16, Eingang durch das Portal gegen¬
über dem Hotel„Zum grünen Wald".

. Eine Woche nach der Impfung sind die
geimpften Kinder zur Prüfnug des Erfolges im
Impftermine vorzustelleu.

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang-
fernen Impfscheines aus dem Jmpflokal ent-

Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflegeeltern und Vormünder) werde» ersucht, ihre
As'd/r -Ezw. Pflegcbefodleucu pünktlich Nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung und Nach-
stl)au zu stellen, andernfalls müssen die Kinder, bei
Permeidung der im Rcichsimpfgcsetzangcdrohteu
Strafen, aut eigene Kosten geimpft werden.

. Jmpspflichtig find alle im Jahre 1900 und
nuher geborenen Kiiidcr, soweit sic nicht mit Er-
>olg geimpft worden stiid oder nach ärztlichem
Zeugniß die natürlichen Blatter» überstaildeu
haben, ferner diejenigen Kinder, welche ln frühere,>
Zähren wegen Krankheit zurückgesteiit oder der
Impfung vorschriftswidrig enizogeu worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß
Abimpfnngen von Arm zu Arm nicht stattfiiiden
und daß der zur Verwendung kommende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfinstitut zu Casiel
bezogen wird.

Berhaltungsvorschrifte, » für
Wiedrrimpflinge.

.. 8 1-., Aus einem Hause, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtterie,
Cronp. Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen

die Impflinge zum allgemeinen Termin
nicht koiiimeii.

, 8 2. Die Kinder sollen im Impftermine mit
l-mcr Haut, reiner Wäsche und in sauberen Kleidernerschenieil.

.Auch nach dem Impfen ist möglichst
Pststht be8  Impflings die wichtigste

| Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3. oder4. Tage em und ist für gewöhnlich mit
so geringen Beschwerden im Allgemcinbefinde» ver-
bnndkn daß eine Versäumniß des Schuiunterrichls
deshaib nicht nothwendig ist. Nur wenn aus¬
nahmsweise Fieber emlritt, soll das Kind zu
Hause bleiben. Steilen sich vorübergehend größere

der Impfstellen ein, so

gereinigten Händen berührt werden, zum Waschen
.r Impfstellen darf nur reine Leinwand oder

reine Watte verwendet werden.
. Vor Berührung mit Personen, welche an

eiternden Geschwüren, Hautausschlägen oder Wund¬
rose (Rothlauf) erkrankt sind, ist der Impfling
sorgfältigz>, bewahren, um die Uebertragung von
KrankheltSkeimen in die Impfstellen zu verhüten,
mich find die von solchen Personen benutzten
Gegenstände vo» dem Impflinge fernzniiaiten.
Kommen unter den Angehörigen des JmpfiingeS,
welche mit ihm denselben Haushalt theiicn, Fälle
von Krankheiten der obigen Art bor, so ist cs
zweckmäßig, den Rath eines Arztes einzuholen.

8 9. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen, weiche
sich in der Regel bis ziini nelinten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
cnem rotbeit Entzündniigshof umgebenen Schutz-
Pocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe cinzutrocknen, der
nach drei bis vier Wochen von selbst abüillt.
. Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Große der Pnstelii zurück, welche mindesten«
mehrere Jahre hindurch deutlich sichtbar bleiben.

8 10. Bei regelmäßigem Verlaufe der Schntz-
pocken ist ein Verband überflüssig, falls aber in
der nächsten Umgebung derselben eine starke, breite
Rothe entstehen sollte sind kalte, häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtcm Wasser anzuwenden;
wenn die Pocken sich öffnen, ist ein reiner Verband
anziilegen.

Bei jeder erheblichen, nach der Impfung ent¬
stehenden Erkrankung ist ein Arzt znznziehen: der
jmpfarzt ist von jeder solche» Erkrankung, weiche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen noch
derselben eintritt, in Kenntniß zu setzen.

8 11. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrankuiig, oder weil in dem
Hanse eine ansteckende Krankheit herrscht(§ 1),
nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben
die Eilen, oder deren Vertreter dieses spätestens
am Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.

8 12 . Der Jmvischein ist sorgfältig nuf-znbewahren. *
Wiesbaden , 20. August 1901.

Der Polizei-Präsident. K. Prinz p. Ratibor.

Anszug
«US der Wegepolizeiverordnung vom7. Nov. 1899 re.

ß §35. ,Innerhalb der Ortschaften darf nichtnoUer als mit der Geschwindigkeit eines kurz-
“f!' $ fcr*>e8 gefahren oder geritten werden.

Veladene Lastwagen dürfen innerhalb der
^iichafien nicht schneller als im Schritt fahren.

8 3 » ober ans Höfen oder Häusern, in
mgcn Orisstraßeu, bergabwärts auf steilen Ortr-
Fai***8*10 11' Zusammensein vieler Menschen, bei
sonstiger Vereüanng der Durchfahrt, bei Begeg-

mit  Wliiiichen Aufzügen, Leichenzügen,
«eschloffeii marschirenden Truppeuabtheilungen oder
Dampfwalzen, darf nicht schneller als mit der Ge-
jchwiudiykeiteiiies Schritt gehenden Pferdes gefahren
»der gerMen werden. Erforderlichen Falles mußgehalten werden.
t* r § 87* ‘ Eine von der Polizeibehörde laut An-
Knlchritttn' wcrden'E G°kchw.ndigkeit darf nicht

Ebenso ist derartigen Weisungen von Poiizei-
M leiste» Sohlen  eines Anschlages Folge

Beschluß.
Auf Grund des 8 2 des Gesetzes über die

Schonzeiten des Wildes vom 26. Februar 1870
»nd des 8 107 des Gesetzes über die Zuständigkeit
»er Verwaltungs- undBerwaltnnqsgerichtSbehörde»

?ÄH. 1883JF b der Schluß der Schsn-
^ lürNebbuhner. Wachteln. Fasane» und Hasel-

den̂26. Ailgiistl. Js ., für Hasen dagegen
l. Js . festgesetzt, so dag die

ckagd auf Rebhühner, Wachteln. Fasanen und
vom 27. August, für Hasen dagegen erst

.September ab freigegeben ist.
bestimmt, daß der Dachs vom

Der Berirtsaiisschuß zu Wiesbaden,
gez. Linz.

liCUCU ein, 0
äu  wechselnde Umschläge mit ab-

?7°chtem Wasser anzuwendc». Die Kinder können
das gewohnte Baden fonsctzen. Das Turnen ist

12. Tage von Allen, bei denen sich
M bilde.» ausznsetzen. Die Impfstellen!s?d- soi"»ne sie mchtv-rnarbi sind, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzen und Stoß, sowie vor
N,„,c?u"Sen durch enge!klcidung und vor Druck von
n?? 6>,̂ „^ Insbesondere ist der Verkehr■ JL Personen, welche an eiternden Gc-

Houtausschlägen oder Wundrose» (Roth-
lauf) teiden, und die Beniitzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

Bei jeder erheblichen, nach der Juivfung
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt zuzuzieben
vor "an solchen Erkrankungen, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben emtriit, in Kenntniß zu setzen.
_ hJL 6; An dem im Impftermine bekannt zu
ß̂ nden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erhebliclnir Erkrankung, oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht (8 1)
nuht n, das Jmpflokal kommen, so haben die
Ettern oder deren Vertreter dieses spätestens am
Termintage dem Jmpfarzt anzuzeigen.
zn bewahren^ " ^ ma  ift > forßfälli8 anf-

Verhaltungsvorschriften
fßp die Angehörigen der Erstimpflinge.
. 8 1 . Aus einem Hause, in welcbem

steckcnde Krankheiten, wie Scharlach Maiern
^ 'p̂ hene Cronp, Kciichhusten, Flecktyphus, rosen-

0 « die natürlichen Pocke»

«»» Sä  äfifg r?js
^mhere oder noch be¬

machen rankherten des Kindes Mittheilung zn
L'M' " rum Impfterminemit reingewaschenem Körper und mit reinen

Kleidern gebracht werden.
8 4. Auch nach dem Impfen

große Reinhaltung des Impflinge?
Pflicht.
™ ,1 6- versäume eine tägliche sorgfältigeWa,chung nicht.
. ..8 6. Die Nahrung des Kindes bleibe un¬verändert.

f 7-.  Bei günstigem Weiter darf das Kind
A.P xtxt  gebracht werden. Man vermeide im

Hochsommer nm die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.
f„u § 8. Di- Impfstellen sind mU großer Sorg-falt vor dem Aufreibeu, Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewahren, fie dürkm nur mit krisch

ist möglichst
dir wichtigste

Bekanntmaciiung.
. Diejenigen Herren Aerzte, weiche in ihrer

Privaipraxis Impfungen vornehmcil, mache ich ans
die Beichlüsse und Vorschriften de» Bnndesrathes
vom 28. Juni 1899 zur Ausführung des Jmpf-
gesetzes nebst den Eriänternngen hierzu(Ertra-
Beilage zu No. 13 des Amtsblattes der Köiiiq-
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29. März 1900)animerksam.

Indem ich di« Herren Aerzte um genaii- Bc-
foigung dieser Söorldjriften ersuche, weise ich be¬
sonders auf die 88  16 und 17 a. a.O in»
welche laute»: J '

„8  16. Die Impfung wird der Regel
nach auf einem Oberarm vorgenoinmen, und
zwar bei Erstimpflingen auf dem rechten, bei
Wiederimpflingeu aus dem linken Arme. Es
genüge» vier seichte Schnitte von höchstens
1 (Zentimeter Länge. Die einzelnen Jmpf-
schnitte sollen mindestens2 Centimeter von
einander entfernt liegen. StärkereBlutungen
beim Impfen sind zu vernieiden. Einmaliges
Einstreichen der Lymphe in die durch An-
spanneii der Haut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend

Das Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Uebriy gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen Nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
,u späteren Impfungen verweiidet werden.

8 17. Die Erstimpfung hat als ersoig-
rcich zu gelten, wenn mindestens eine Pnstei
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Impfstellen."

«ruckexemplare der Vorschriften, welche von
den Aerzien bei der Ausführung des Jmpfgeschäfles
zu befolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschristeu
sur die Angehörigen der Impflinge und Wieder¬
impflinge sind in der Biichdrnckerci von Plant,r,
Moritzstraße No. 27, Hierselbst zu haben.

Ferner mache ich toiederholt darauf aufmerk¬
sam, daß Seiten» der Herren Aerzte bei Abgabe
von Attesten, in welchen gemäß der 88  2 und 10
des Reichsilupfgefetzes vom8. April 1874 in gültiger
Form (8 10) die Nothwendigkeit der Zurückstellung
eine, Impflings bezw. Wiederimpfiiiigs bescheinigt
werden soll, nur das durch den BnndeSrathS-
beschlnß vom 30. Ottober 1874 (Min.-Bi. für d.
i. V. S . 235) vorgeschriebene Formular 3 zu be¬
nutzen ist. Es uiiterliegt daber keinem Bedenke»,
wenn das Wort kann" des Vordrucks in dcm
bezeichneten Formular geeignetenfalls in „konnte"
umgeandert wird.

Ist ein Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärzi-
lichei, Zeugnisses von der Impfung zweimal befreit
worden, so kann die fernere Befreiung»ur durch
den zuständigen- Jmpfarzt erfolgen (8  2 Abs. 2
de, Zmpfgesetzes). *

Wiesbaden, den 15. April 1901.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz p. Ratibor.

Bekanntmachung,
betreffend den Tarif für Droschken mit

Fahrpreis -Anzeigern.
SBit Zustimmung des Magistrats treten a«

Stelle der in dem im Rheinischen Kurier No. 82,
Morgen-Ausgabev. 24. März I960 veröffentlichten
Tarif für Droschken mit Fahrpreis»
Anzeigern ausgesührteu einmaligen Zuschläge,
folgende Zuschläge vom 15. April d. I . abin Kraft:

An einmaligen Zuschlägen wird unabhängig
von der leweiiig eingestellten Taxe erhoben:
a. Fahrt von den Bahnhöfen . Mk. —.25
b. Für jedes größere Stück Ge¬

päck oder für schwerer als 10 kg
wiegendes kleine« Reisegepäck. . , —.25

o. Für Nachtfahrten. m —Lg
d. Für Hin- « . Rückfahrt nach:

1. den zur Gemarkung Sonnen-
berg geliörigen, an Sonnen-
Derflerftraße belesenen Land-
bauiern bis in Höhe der Villa
Llcbenburti. einschließlich der

„ Steren . - .252. Sonnenberg. . —gg
3. Biebrich " t-
4. Griechische Kapelle l !—
o. Neroberg. \ _
6. Leichtweirhöhle
7- Fischznchtaustalt. " li—
8. Fasanerie. i_
9. Rener Friedhof . . . . 7 " z '_

10. SchießhaUen. " z'_
11. Hof Geisberg. " 1—
12. Wliheinishöhe bei Sonnenbera „ 1.—
13. Bierstadter Warte. 1.—
14. Rambach. i_
15. Dotzbeimer Bahnhof'. ^ " li—
16. Dotzheim. i _
17. Clarentbal . " j *_
18. Erbenbeinl 1_
19. Schierstem. [ “ i .'_
20. Bahnhoiz, Hotel, Restaurant

und Luftkurort . . . 1 —
21. Castel ' 2.—
22. Tannnsblick. . . . " 3_
23. Walluf . . . . ' 3 _
24. Mainz. " 3 —
25. Platte . . . ' 3.50
26. Schiangenbad 4.50
27. Langenschwaibach. ' 4.50

Derselbe Zuschlag wird erhoben, wenn nach
den voroenaiinten Orte» nur die Hinfahrt
ausgefühlt wird.

0. Für Rnndtonrfahrtenr
28. Griechische Kapelle über Nero-

bcrg, Leichtweishöble zurück . Mk. 1.—
29. Griechische Kapelle, Rerobercf,

Kanzeibnche, Rnndfahrweg und
zurück . i .—

30. Dotzheim über Frauenstein und
Schiersteiii zurück. „ l —

31. Für sämmtliche im Droschkentarif unter
1 C von No. 59 bis einschließlich No. 89
ausgesührteu Rundtourfahrten, soweit die-
dleseiben von einspännigen Droschken aus-
gefuhrt werden. „ 1.—

_ Pur mit einem Pferde Isrspannte Droschken
sind Nicht verpflichtet, die im Droschkentarif unter
IL No. 31, ferner von No. 40 bis einschließlich
No. 45. von No. 48 bis einschließlich No. 58 und
unter I 0 von No. 77 dis einschließlich No. 89anzuliehmen. *
Der Polizei-Präsident, tt.  Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Gesetz betreffend den Schutz der Brieftauben

vom 38. Mai 1894.
8 1. Die Vorschriften der Landesgefetze, nach

welchen das Recht, Tauben zu halten, beschränkt
l't und nach welchen im Freien betroffene Tauben
>er freien Zueignung oder der Tödtnng unterliegen,
indeii ans Mliiiär-Brieftaufeu keine Anwendung.
Dasselbe gilt von landesgesetzlichen Vorschriften,
nach welchen Tauben, die in em fremdes Tauben¬
haus übergehen, dem Eigenthümer des letzterengehören.

8 2. Insoweit auf Grund landesgesetzlicher
Bestlinuumgeii Sperrzecten für den Tanbenflug be-
tehen. finden dieselben auf die Reiseflüge der
Militär-Brieftauben keine Anwendung. Die Sperr-
zelten dürfen sür Mililär-Blieftanben nur einen
znsammeiibängeuden Zeitraum von böchstenS
10 Tagen im Frühjahr und Herbst umfaffen.

Sind längere als zehntägige Sperrzciten ein-
geführt, so gelten für Militär-Brieftauben immer
nur die ersten 10 Tage.

8 3. Ais Militär-Brieftauben im Sinne dieses
Gesetzes gelten Brieftauben, welche der Mililär-
(Marinc-)Verwaltung gehören und derselben gemäß
den von ihr erlassenen Vorschriften zur Verfügung
gestellt und welche mit dem vorgeschriebenenStempel
versehen find. Privatpersonen gehörige Militär-
Brieftauben genießen den Schutz diese«Gesetze« erst
dann, wenn in ortsüblicher Weise bekannt gemacht
worden ist, daß der Züchter seine Tauben der
Militär-Verwaliung zur Beifügung gestellt hat.

8 4. Für den Fall eines Krieges kann durch
Kcüserliche Verordnung bestimmt werden, daß all«
gesetzlichen Vorschriften, welche da« Tödten und
Eüifangen fremder Tauben gestatten, für da«
Reichsgebiet oder einzelne Theil« derselben außer
Kraft treten, sowie daß die Verwendung von
Tauben zur Beförderung von Nachrichten ohne
Genehmigung der Militärbehörde ßUlätuuuft
bis tu 3 Monaten zur bestrafen ist. *

*
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Bekanntmachung,
betr. Au- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibendenwerben zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungendaraus aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß§ 52 des Gewerhesteuergesetzes
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangene»
Anweisung des Herrn Finanzministers vom
4. November 1895, Abschnitt VI, Artikel 25, ein
Jeder, welcher hier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;[le kann auch im Ralhhaus,Zimmer No.5,münd-ich während der üblichen VormittagS-Dienststnn-
den zn Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a) das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und sortsctzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängr.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel¬
dung eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb der
vorgeschriebcnen Frist nicht erfüllt, verfällt nach
870 des Gcwerbcsteucrgcsetzesin eine dem doppelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorcnthaltene Steuer zu entrichten.

Das Aushören einer steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach§10, Absatz2 des Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der cit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzende» der für die
Veranlagung zuständigen Stcucrausschüsse der
Gewcrbesteucrklassen1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldct, so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 des GewerdesteuergesetzcSfortzuentrichten. *

Der Magistrat. — Steucrverwaltung. Hetz.

Berdiugnttg.
Die Einrichtung einer Umformer - und

Beleuchtungsanlage in der städt. Obcrrcalschule
Hierselbst soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Verdingungsunterlagen können Vormittags
oon9 bi» 12 Uhr gegen Zahlung von 50 Pf. auf
Zimmer No. 41, Neues Rathhaus,von den für die
Stadt Wiesbaden zngelasscnen Firmen bezogenwerden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„ H. A."
versehene Angebote sind spätestens bis Mittwoch,
den 4. September 1901, Vormittags
18 Uhr, hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagfrist: 10 Tage.
Wiesbaden, den 27. August 1901.

Dar Stadtbauamt. In Vcrtr.: Berlit.

Verdingung.
Für den Neubau des Kolumbariums

»uf dem neuen Friedhöfe Hierselbst sollen nach-(tehende Arbeiten im Wege der öffentlichen Ans-chreibung verdungen werden und zwar:
LoosI Erd-, Maurer - u . Asphaltircr-

arbeitcn, Loos 11 Steinhauerarbeite» (Sand¬
stein und Basaitlava), Loos 111 Bildhauer-
arbeite« (Modelle), Loos IV Steinbildhauer-
arbeiteu, LoosV Zimmerarbeiten, Loos VI
Dachdtikerarbeiteu(Doppelkrouendach, etwa
87,50 qm), Loos VII Blitzavleiteranlage,
LooSVIlI «uustberglasun g, Loos IX Lchloffer-
u. Kunstschlofserarbeiteu, LoosX Marmor»
arbeite« , Loos XI Futzbodenbelag aus
rothe,» Thonplatten, Loos XII Tüncher¬arbeiten.

Verdingungsunterlagen können, soweit der
Vorrath reicht, Vormittags von 9 bis 12 Uhr im
Rathhause, Zimmer No. 41, gegen Zahlung von
1 Mark für Loos I, 4 Mark für Loos II, je
1 Mark für Loos IX und X bezogen werden.
Für die übrigen Loose werden die Verdingungs¬
unterlagen uncutgeltllch verabfolgt. Auswärtige
Submittenten wolle» obige Gebühren au unseren
technischen Sekretär Audretz bestellgeldfreisenden.

Verschloffene und mit der Aufschrift„ H. AI. 23,
Loos . . ." versehene Angebote sind spätestens bis

Montag, den 9. September d. I «,
Bormittags 10 Uhr,

hierher einzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt— unter

Einhaltung der obigen Loos-Reihenfolge— in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 26. August 1901.

Stadtbauamt, Abtheilung für Hochbau.
In Vcrtr.: Frobenius.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 22. bis 28. August 1901.

Vich-
zattung

Stück
Ochsen
stüA! } 100

105
815 1 kg

Schlacht¬
gewicht
Stück

16Schweine
Kälber . 535
Hammel. 220
Ferkel. .

Wi „ oaden, den 28. August 1901.

Preise

per

von—bis

50 kg ,
Schlacht- 60
gewicht

50
1

10
20 1

e
L
8
6«
£5

Städtische Schlachthaus-Berwaltnng.

Fischerei- Verpachtung.
Sonnabend , den V. September ». I .,

liachni. 5 Uhr, soll in der Wirthschaft„ Zur
sk:onenburg " (Sonncnbcrgerstraßc) die Fischerei-
Nutzung im Rambacher und Sonnenberger Bach
unter dem im Termine bekannt zu gebenden Be¬
dingungen aus 9 Jahr« öffentlich meistbietend ver¬
pachtet werden.

Nähere Auskirnft durch die Kgl. Oberförsterei
Marnbach zu Sonnenberg. V266

Kirchliche Anzeigen.
Goangrlische Kirche.

Sonntag, 1. Sept. (13. Sonntag nach Trinitatis.)
Marktkirche.

Militärgot1esdienst8'/- Uhr: Div.-Psr.Runge.
Nach der Predigt: Beichte und Abendmahl.

Hanptgottesdicnst 10 Uhr: Pfr. Schüßler.
Christenlehre 11'/« Uhr: Pfr. Bickel.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Bickel.
Amtswoche: Psr. Schüßler.
Mittwoch, 6—7 Uhr: Orgelconcert in der

Marktkirche. Eintritt frei. Programm 10 Pf.
Bergkirche.

Frühgottesdienst8'/- Uhr: Pfr. Dicht.
Hauplgottcsdieiist 10 Uhr: Pfr. Grein. Nach

der Predigt: Christenlehre.
Ämlswochc: Tauien und Trauungen: Pfr.

Grein. (Sonntagstauscn finden2'/- Uhr Nachm,
in der Kirche statt.) Beerdigungen: Pfr . Diehl.

Ringkirchc.
Hanptgottesdicnst 10 Uhr: Pfr. Friedrich.

Nach der Predigt: Christenlehre.
Abendgottesdienst5 Uhr: Hüissprcd. Schlaffer.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Pfr. Friedrich.
Ctarenthal.

Gottesdienst 10 Uhr: Pfr. Risch.

Evangelisches Vcreinshaus, Platterstraße 2.
Soniitagsschule, Sonnlagsverci»- und Abend-

Versammlungen falle» ans.
Versammlung für Jedermann Abends8'/, Uhr

im großen Saal (Bibclstunde).
Jeden Donnerstag Abend8'/- Uhr: Gemein¬

schaftsstunde.
Ev. Männer- und Jüuglingsverein.

Samstag, Abends9 Uhr: Gcbetstunde.
Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Spaziergatig.
Montag, Abends9 Uhr: Gesangstünde.
Mittwoch, Abends9 Uhr: Bibelbciprcchung.
Freitag, Abends9 Uhr: Gesangstunde.
Männeru. Jünglinge sind herzlich eingelade».

Jugeudverein.
Sonntag. Nachmitt. 3 Uhr: Spaziergang.
Abends8‘/t Uhr: Gesangslunde.
Dienstag, Abends8'/i Uhr: Bibelitnnde.
Montagu. Mittwoch, Abends8 Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren find herzlicheingelade».

Evangelisches Gemeindehaus, Steingasse 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von

2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Berjammlnng junger Mädchen.
Dienstag, den3. Scplember, Nachmitt. 4 Uhr:Missioiisvcrcin.

Christlicher Verein junger Männer. Lokaiiläteu:
RheinUraße 54, Part.

Aeltcrc Abthcilung.
Samstag, Abends9 Uhr: Gel'etsstunde.
Sonntag, Abends8 Uhr: Familien-Abend.

(Siehe Jugcnd-Abthcilung.)
Dienstag, Abends8' /»Uhr: Bibelbefprechstunde.
Mittwoch, Abends8'/, Uhr: Vorstandssitzung.

Jugend-Abtheitung.
Sonntag, Nachmittags: Singen.
Sonntag, Abends8 Uhr: Familien-Abend mit

Ansprachen, Deciamatioii. Gesänge, Posanncnblaseu.
Angehörige und Freunde des Vereins sind herzlich
eingcladrii. Eintritt frei.

Mittwoch: Turnen.
Versammlungen

im Gemeindesaal des Pfarrhauses, An der Ring-
kirche 3.

Mittwoch Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde
des Frauenvereins.

Diakoniffeu-Mutterhans Panlinenst̂ '
Hauptgottesdicnst 10 Uhr.

Psr. Reudonrg.
Katholische Kirche.

Jubiläum.
Vom September an wird in beiden Kirchen an
den Sonntagen Jnbiiänms-Andacht gehalten, in
Maria-Hilf um 5, in St . Bonifatius um 6 Uhr.

abwechselnd mit Predigt.
1. Pfarrkirche zum hl. Bonifatins.

Sonntag, 1. Sept. 14. Sonntag nach Pfingsten.
Erste heil. Messe5.30, zweite6.80, Militär-

gottcsdienst7.45, Kindergottesdienst8.45, Hoch¬
amt 10, letzte heil. Messe 11.30 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Segen (496).
6 Uhr Jubiläums-Andacht(537).

Abendläuten7 Uhr.
Während der Schulferien sind die hl. Messen

an den Wochentagen um 6, 7 und 9.16 Uhr.
Samstag5 Uhr Salve, 5—7 und nach8 Uhr

Gelegenheit zur Beichte, ebenso am Donnerstag um
2. Maria-Hilf-Kirche.

5.30 Gelegenheit zur Beichte. Frühmcffe 6,
zweite heil. Messe7.30, KindergotteSdienst(Amt)
8.45, Hochamt mit Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr Andacht mit Segen (537).
Nachm. 5 Uhr JnbilänmS-Andacht mit Predigt.

An den Wochentagen find die heil. Niesten um
6.15 und 8.15 Uhr, zu letzterer find während der
Schulferien besonders die Kinder eingelade».

Donnerstag Nachm. 6—7, Samstag Nachm.
4—7 und nach 8 Uhr Gelegenheit zur Beichte,
5 Uhr Salve.

Die Collecte im heutigen Hochamt in beiden
Kirchen ist für das Waisenhaus in Marienhansen
bestimmt.
3. Kapelle der barmherz. Brüder, Schulberg 7.

Sonntags und Feiertags8 Uhr Hochamt.
Nachmittags5 Uhr Andacht.
Dienstags und Freitags6.15 Uhr Schulmcffe.
An den Wochentagen6.15 Uhr heil. Messe.

4. Kapelle im St . Josephs-Hospital, Langenbeckstr.
Sonntag 8 Uhr Amt.
Nachmittag» 3.30 Uhr Andacht.
An den Wochentagen5.45 Uhr hefl. Meffe.

Keiloarmee , Frankenstraße 13.
Jeden Abend8'/»Uhr, Sonntag« auch Vorm.

10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.

Altkatholischr Kirche, Schwalbachcrstraße.
Sonntag, den 1. September, Vorm. 10 Uhr:

Amt mit Predigt.
W. Krimniel, Pfr.

G»angelisch-l«tlzerischrr Gottesdienst,
Adelhetdstraße 23.

Sonntag, den 1. September (13. Sonntag
»ach Trinitatis), Vorm. 9'/- Uhr: Lesegottesdienst.

Pfr. Staudenmeher.
Apostolische Gemeinde,

Kleine Schwaibacheistraße 10, 2.Et. (Gewerbehalle).
Sonntag, den1. September, Vorm. 10 Ubr:

Hauptgottesdienst. Nachm. 4 Uhr: Predigt(Heber
die Wirksamkeit Jesu heute, in und durch seine ge¬
sandte Apostel). Jedermann ist srenndl. einaeladen.

Dienstag, Abends8 Uhr: Oeffentliche Predigt.
Kaptistrn -Gemrindr , Oranienstr. 54, Hlh. Pt.

Sonntag, den1. September, Vormfitaas9lh
und Nachmittags4 Ubr: Predigt.

Vorm. 11 Uhr: Kindergottesdicnst.
Abends 7Va Uhr: Jiingfcanen-Vcrein, Thee-

abeud, wozu alle Jungfrauen herzl. cingeladen sind.
Mittwoch, Abos.8' - Uhr: Bet- n. Bibelstunde.
Zutritt frei für Jedermann.

PredigerC. Karbinsky.
Mrthodifterr -Grmeinde , Heleneitstraße 1,1.Et.

Sonntag, 1. Sept., Vorm. 9 Uhr: Predigt;
Vorm. 11 Uhr: Sonntagsschule; Nachm. 4 Uhr:
Weihcstunde. Abends8 Uhr: Predigt.

Dienstag, Abends8 Uhr: Bibel- u. Gebets-
stuiide.

Donnerstag, Abends8 Uhr: Jugendbund.
Jedermann herzlich willkommen.

Prediger Barnikel.
Russischer Gottesdienst.

Samstag Abend7 Uhr: Abendgottesdienst,
Kleine Kapelle, Kapcllenstraße 19.

Sonntag(12. Sonntag nach Pfingsten), Vorm.
11 Uhr: Heil. Messe, Große Kapelle.
tuglican Cliurcli of 8 t . Augiixtine of

Caiiterbury,
Frenkfurterstrasse 3.

Sunday Services: First celebration 8, Matins,
choral Celebration and Sermon 11, Litany and
Instruction (open to all) 5, Evensong 6.

Week - days: Celebration and Matins 8,
excepting on Wed. and Fri ., wben the Order is
Matins and Litany 10.3C, Celebration 11,
Evensong 6. liev. E. J. Treble, Chapiain,

Kaiser-Friedrich-Ring 86.
Divine Service (Presbyterian) in Connection

with the United Free Chureh of Scotland will be
held eaeli Sunday in August in the Bürger-Saal
of the Rathhaus (Townhall), Markt-Platz, at
11 a. m. — Preacher, Rev. Dr. Milne Rae,
Edinburgh, Scotland.

Uerknnfstellen f, Uostwevthreicherr
des Postamts Wiesbaden(Freimarken, Postkarten,
Postanweisungen, Formulare zu Post-Packct-
Adrcssen, Post-Aufträgen rc.) : beiF.Alcxi, Michcls-
bcrg9; I . Beer, Wwe.. GeiSbergstr. 16; Fritz
Bernstein, Wellritzstraße 25; I . Birck, Roonstr. 12;
Joh. Conradi, Waldstr. 38 >Gemeinde Biebrich):
I . Dicht, Wilheimsir. 22; K. Erb. Adelheidstr. 76;
I . Hartmann, Hellmnndstraße 17; Tb. Hendrich,
Dambachthal1; C. Hofheinz, Platterstraße 102;
El. Jhl, Waldstr. 63 (Gem. Biebrich); H. Kiiia»,
Cieonorenstr. 3; F. Klitz, Rhcinstraße 79; A. F.
Kneseli, Lauggasse 45; PH. Krauß, Albrechtstr. 36;
I . Losem, Niehlstraße2; K. Lotz, Hcrderstraße 8;
C. Menzel, Lahnstr. 1a ; F. A. Müller, Adelhcid-
straße 32; H. Schicker, Moritzstr. 50; H. Schindling,
Ncngassel ; A. Sommer, Uorkstr. 11; O. ilnkclbach,
Schwalbacherstraße 71; A. Venn, Kranzplatz 2;
Carl Vorpabl, Wcbergasse 45/47; Chr. Weyers-
bänser, Kassirer, Schlachthaus; Hch. Zboralski,
Römerbcrg 2/4.

Oeffentliche FernspeechsteUen
befinden sich beim Telegraphenamt(Telegramm-
Annahmestelle), Nheinstraßc 25, beim Postamt 2.
Schützenhofstratze3, beim Postamt 3, Wellritz,straße 45, und beim Postamt 4, Taunusstr. 1
(Beriiucr Hos). Sic sind geöffnet im Sommer
(l. April dis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. März) von8 Ubr Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamtbis 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und 4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn- und Feiertagen find die Fernsprechstellcn
bei den Postänitern2, 3 und 4 geschlossen. Die
Gebühr für ein Gespräch mit Theilnehniern des
Stadtfernsprechnetzes bis zur Dauer von 3 Min.
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit Tbeilnehmcrn
in den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis znr
Dauer von3 Minuten je nach der Entfernung 20,
25, 50 Pf. u. 1 A!k. Hinzu kommen»och 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentlidien Sprechstelle geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eine« gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von aus
ländischen Orten find zum Sprechverkehr zuge¬
lassen: Antwerpen und Brüffcl. Gebühr für ein
gewöhnliches Dreiminutcngespräch3Mk., für einringendes Gespräch9 Mk.

Telegramm -Gebühren.
Worttaxe innerhalb Deutschlands5 Pf. Nach

Luxemburg und Oesterreich-Ungarn 5 Pf. Nach
Belgien, Dänemark. Niederlande und der Schweiz
10 Pf. Nach Frankreich 12 Pf. Nach Italien,
Rumänien, Schweden, Norwegen, Großbritannien
u. Irland 15 Pf. Nach Algerien und Tunis. Ruß¬
land, Spanien, Portugal, Serbien. Bosnien, Herze¬
gowina, Montenegro, Bulgarien und Ofl-Romclien
20 Pf. Nach Gibraltar 25 Pf. Nach Griechenland
30 Pf. Nach Malta u.Marokko 40 Pf. Nach der
Türkei 45 Pf. Nach Tripolis 65 Pf. Mindestbetrag
für ein gewöhnliches Telegramm im Verkehr mit
Großbritannien und Irland 80 Pf., im übrigen
Verkehr 50 Pf. Für ein dringendes Telegramm
wird die dreifache Gebühr eine« gewöhnlichen Tele-gramm»erhoben. Für StadtteUgramme beträgtie Worttaxe8 Pf., die Mindestgebühr 30 Pf

Niederländische
Dampfschiff - Rhederei/'

Salonboote mit Schlafkabinen«
Tägliche Tourfalirte«

ab Mainz 6 Uhr Morgens,
„ Biebrich 6 Uhr 15 Min. Morgens,,

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiert . 9 Uhr AbencS^
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Naoht

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am folg. Nachm*
ab „ 10 „ 30 Min. Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 Min. am folg. Morgen«
in Biebrich 3 Uhr 30 Min. Nachm,

Tägliche Schnell führten vom 15 «Mal
bis 31 . August.

ab Mainz 9 Uhr 30 Min. Morgen»,
„ Biebrich 9 „ 45 „ „

Anschluss per Staatsbahn:
ab Frankfurt a. M. 8 Uhr 22 Min. Morgen^
„ Wiesbaden 8 „ 20 „ *

Anschluss per Strassenbalm:
ab Wiesbaden 9 Uhr Morgens
„ Eltville 10 „ 15 Min. Morgens:

Anschluss per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 8 Uhr 35 Min. Morgens,
„ Coblenz an Woehent. 2 Uhr 30 Mm. Nacllnv

„ Sonn-u.Feiert.4 Uhr 30 Min.
in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends,

„ Sonn- u. Feiert. 9 „ „
Anschluss an das Tourboot nach Rotterdam

ab Köln 7 Uhr 15 Min. Morgent,
in Coblenz 2 „ — „ Nachmittags,
„ Eltville 8 „ 15 „ Abends,
„ Biebrich 8 „ 45 „ „

Abfahrt per Staatsbahn:
nach Frankfurt a. M. 10 Uhr 7 Min, Abendfy

„ Wiesbaden 9 „ 7 „
Abfahrt per Strassenbahn:

nach Wiesbaden 9 Uhr 10 Min. Abends.
Billigste Kalirprrise.

Betourbiliets bis köla,
Fahrpreisermüssigung für Schüler u. Verein»

Alles Nähere zu erfahren bei der Haupt«
agentur zu Biebrich a . ilh . Schür*
manu & Clo. , sowie in Wiesbaden bei MjuiIw«
Kugel , Reisebüreau, Wilheimstrasse 46. F 307

Rheindampfschifffahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bis
Coblenz, 8, 9.25 (Sehnellfahrt „Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Schnollfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.20
lan Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 6.85 (Gütersehiff) bis Bingen;
Mittags 1 Uhr bis Mannheim; Morgens 10.20 Uhr
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7*/* Uhr.
iiillets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F 307

Biebrich-Maiuzer Dampfschifffahrt
August WaldmauD.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strassenbahn
(alle 7'/, Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 9U0 XO00"̂ ll 00 12°G-f
100 200 300 400  öuo ßoo 700 800 900 *,

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich: 830 9 °°'f IO00 ll 0̂
120o joo 200  Zoo 4011 500 600 720 820 *.

An und ab Station Kaiserstrasse-Centralbahnhof
je 6 Minuten später,

t Nur Sonn- und Feiertags.
* An Wochentagen ab 3. Juni bis 1. Septembe»
■lonn- und Feiertags ausserdem Extratouren.

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dump fer-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21.) F 308

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
29,/8. Schnellpostd. Auguste Victoria, 1./9. Postd.
Pennsylvania, 5. 9. Schnellpostd. Columbia, 6./9.
Postd. Belgravin, 8./9. L’ostd. Pretoria, 12./9.
Schnellpostd. Fürst Bismarck, 15./9. Postd.
Phoenicia, 19./9.Schnolipostd. Deutschland, 22./9.
Postd. Patricia, 26./9. Schnellpostd. Auguste
Victoria. Nach Boston: 29-/8. Postd. Bosnia.
Nach Baltimore: 29./8. Postd. Bosnia, 6./9. Postd.
Belgravia, 14./9. Postd. Bengalia. Nach Phila¬
delphia: 7. '9. Postd. Armenia, 18./9. Postd.
Assyria. Nach Montreal: 16./9. Postd. Frisia
(via Quebec), 26.,9. Postd. WestphaJia. Nach
Neworleans: 12./9. Postd.Adria. Naoh Galveston:
12.,9. Postd. Adria. Nach Hayti u. Cuba: 80. 8.
Postd. llungaria . Nach Jamaica , Centr.-Amerik»
und Columbien: 11./9. Postd. Hercynia. Naoh
Hayti, Venezuela und Curagao: 1./9, Postd.
Valesia. Nach Mexico: 7./9. Postd. Constantia.
Nach Ostasien: 6./9. Postd. Suevia, 15./9. Postd,
Wittenberg. _

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Biokel,

Langgasse 20.) F 307
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Zeeland*

am 21. Aug. von Newyork nach Antwerpen ab¬
gegangen (über 8outhampton und Cherbourg).
D. „Ikbal “ um 21. Aug. ,n Newyork von Ant¬
werpen angekommen (über Southampton). D.
„Vaderland“ am 24. August von Antwerpen nach
Newyork abgegangen. D. „Ikbal“ am 24. Aug.
von Newyork nach Antwerpen abgegangen (über
Deptford). D. „Kensington“ am 26. August in
Antwerpen von Newyork angekommen. D.
„Southwark“ am 26. Aug. in Newyork von Ant¬
werpen angekommen.—Antwerpen-Philadelphia-
Dienst. D. „Nederland“ am 27. August Lizard
pasBirt, vonPhiladolphia kommend (am 29. A
5 Uhr Vm, in Antwerpen erwartet),_ _

Snt  an» Sevlo* »et & • 4eUt *k«*( ‘Mai vof-Omvdrsckeiet bi iMtMatta.
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